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S. 173
Einziehung im Todesfall:
„§ …

Tod eines Gesellschafters

(1) Durch den Tod eines Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst. Die Geschäftsanteile sind vererblich.

(2) Mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer eines Geschäftsanteils haben unverzüglich einen gemeinsamen Bevollmächtigten zu benennen, der ihre Rechte wahrnimmt. Nur dieser ist befugt, an Gesellschafterversammlungen teilzunehmen und bei Gesellschafterbeschlüssen mitzuwirken. Bis zur Bevollmächtigung ruhen alle Rechte der Erben oder Vermächtnisnehmer, ausgenommen das Recht auf den Gewinnanteil.

(3) Innerhalb von drei Monaten, nach dem die Erbfolge durch Erteilung eines Erbscheins, eines Europäischen Nachlasszeugnisses, die Eröffnung eines öffentlichen Testaments oder Erbvertrags oder in vergleichbarer Weise nachgewiesen ist, können die Gesellschafter
beschließen, dass die Erben oder Vermächtnisnehmer die Anteile an einen oder mehrere von der Gesellschafterversammlung benannte Gesellschafter oder Dritte oder unter Berücksichtigung der Bestimmungen des § 33 GmbHG an die Gesellschaft selbst abzutreten haben. Bei diesem Beschluss ruhen die Stimmrechte aus den Anteilen des verstorbenen Gesellschafters.

4) Verweigern Erben oder Vermächtnisnehmer des verstorbenen Gesellschafters die Abtretung der Geschäftsanteile an die von der Gesellschaft benannte Person oder an die Gesellschaft selbst, können die Geschäftsanteile des verstorbenen Gesellschafters ohne Zustimmung der Erben oder Vermächtnisnehmer eingezogen werden.

(5) Die Höhe der Abfindung und die Zahlungsweise bestimmen
sich nach dieser Satzung.“

